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Leben und arbeiten in Europa → Das Europarecht → Arbeiten in verschiedenen Mitgliedstaaten → Rentenansprüche, Rentenberechnung, Rentenzahlung



Arbeit ohne Grenzen Europa rückt zusammen. Es ist heute nichts Ungewöhnliches mehr, wenn Berufstätige in verschiedenen europäischen Staaten leben und arbeiten. Auch die Vorstellung, im europäischen Ausland seinen Lebensabend zu verbringen, hat für viele ihren Reiz. Vielleicht stellen Sie sich die Frage, ob Ihnen dadurch Nachteile entstehen können. Im Ausland gibt es sicher ganz andere soziale Sicherungssysteme. Das stimmt, aber wir können Sie beruhigen. Auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit haben die europäischen Staaten Regelungen getroffen, um Nachteile für Sie auszuschließen. In dieser Broschüre erfahren Sie, was das Europarecht ist und wie es sich auf das deutsche Recht auswirkt. Wenn wir nicht alle Ihre Fragen beantwortet haben, können Sie sich gern jederzeit an uns wenden.
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Das Europarecht Arbeiten in anderen Mitgliedstaaten In Deutschland freiwilliges Mitglied sein Deutsche Beiträge erstatten lassen Rehabilitation – ein Plus für die Gesundheit Rente – die Grundvoraussetzungen Die richtige Rente für Sie Bergleute – besondere Leistungen der Knappschaft Rentenberechnung – mehrere Teile ergeben ein Ganzes Änderungen im Europarecht – Vorteile gehen nicht verloren Rentenbeginn und Rentenantrag Rentenzahlung ins Ausland Rentner und ihre Krankenversicherung Ihre Ansprechpartner in Deutschland Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversicherung



Das Europarecht Das Europarecht stimmt die verschiedenen nationalen Sicherungssysteme der Mitgliedstaaten aufeinander ab. Es ist nicht dazu gedacht, sie zu vereinheit lichen. Durch Koordination soll erreicht werden, dass dem vom Europarecht erfassten Personenkreis die gleichen Rechte und Pflichten gewährt werden.



Näheres zu den Regelungen finden Sie in der kosten pflichtigen Broschüre „Soziale Sicherheit in Europa – Renten versicherung“.



Mit dem Europarecht sind die auf europäischer Ebene erlassenen Verordnungen im Bereich der sozialen Sicherheit gemeint. Das sind vom 1. Mai 2010 an vor allem die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 sowie deren künftige Änderungen. Das Europarecht gilt für die Mitgliedstaaten der Europä ischen Union (EU): Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Groß britannien und Nordirland, Irland, Italien, Kroatien, Lett land, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern (süd licher Teil) sowie die Schweiz (seit 1. April 2012) und die Länder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) Island, Liechtenstein und Norwegen (seit 1. Juni 2012). Wenn in dieser Broschüre von „Mitgliedstaaten“ oder „mitgliedstaatlich“ die Rede ist, so beziehen sich diese Begriffe auf alle vorher genannten Staaten. 4



Aktueller Hinweis Am 23. Juni 2016 hat in Großbritannien und Nordirland eine Volksabstimmung über die Frage eines Austritts aus der Europäischen Union („Brexit“) stattgefunden. Dabei hat sich die Mehrheit der Bevölkerung für einen Austritt ausgesprochen. Sobald die Austrittsabsicht gegenüber dem Euro päischen Rat erklärt wurde, beginnt nach dem Europa recht eine Zweijahresfrist, innerhalb der ein Abkom men über die Einzelheiten des Austritts ausgehandelt wird. In den Verhandlungen sollen die künftigen Bezie hungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Großbritannien und Nordirland festgelegt werden. Der Austritt wird mit Inkrafttreten des Abkommens oder nach Ablauf der Zweijahresfrist wirksam, sofern keine Fristverlängerung erfolgt. Bis zum Austritt gilt das Europarecht (Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit) uneingeschränkt weiter. Die zuständigen Rentenversiche rungsträger finden Sie auf den Sei ten 60 und 61.



Wir empfehlen Ihnen, sich nach dem Bekanntwerden des Austrittsdatums bei Ihrem Rentenversicherungs träger zu erkundigen, welche Auswirkungen sich hieraus für Sie ergeben. Gilt das Europarecht auch für mich? Das Europarecht gilt für alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie für Schweizer Bürger. Für Drittstaatsangehörige sind die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Verordnung (EG) Nr. 987/2009 seit 1. Januar 2011 anwendbar. Voraussetzung dafür ist, dass Sie rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnen und in mindestens einem anderen EU-Mitgliedstaat versichert waren. Bei einem Wohnsitz außerhalb der EU müssen Sie in mindestens zwei EU-Mitgliedstaaten Versicherungszeiten erworben haben. Zu den Mitglied 5



staaten zählen jedoch ausnahmsweise nicht Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Außerdem gelten für Drittstaatsangehörige Besonderheiten, wenn Großbritannien und Nordirland beteiligt sind. Drittstaatsangehöriger ist, wer nicht Angehöriger eines Mitgliedstaats ist (also zum Beispiel die türkische, japa nische oder australische Staatsangehörigkeit besitzt). Bezogen auf Deutschland müssen die von Europarecht erfassten Personen Anwartschaften in der Deutschen Rentenversicherung nachweisen können. Diese können Sie zum Beispiel als abhängig Beschäftigter, pflichtver sicherter Selbständiger, freiwillig Versicherter oder Kindererziehender erworben haben. Daneben werden in Deutschland auch >> Mitglieder eines berufsständischen Versorgungssys tems (zum Beispiel für Architekten, Ärzte, Apothe ker, Rechtsanwälte, Steuerberater) oder >> Beamte (zum Beispiel von Bund, Ländern und Gemeinden, aber auch Richter, Zeit- und Berufssol daten, Geistliche, Kirchenbeamte und Dienstord nungsangestellte) sowie >> Selbständige in der Alterssicherung der Landwirte vom Europarecht erfasst. Haben Sie nach dem Tod eines Familienmitglieds als Hinterbliebener Anspruch auf eine Leistung, können Sie sich auf das Europarecht berufen, wenn Sie >> Hinterbliebener eines Staatsangehörigen eines EU-Mitgliedstaates, eines EWR-Staates oder der Schweiz sind oder >> selbst die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitglied staates, eines EWR-Staates oder der Schweiz besitzen. Für Hinterbliebene von Drittstaatsangehörigen sind die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Verordnung (EG) Nr. 987/2009 seit 1. Januar 2011 anwendbar. 6



Arbeiten in anderen Mitgliedstaaten Ihr Wunsch, in einem anderen Mitgliedstaat zu arbeiten, bedeutet nicht im mer, dass Sie dann auch bei dem dortigen Rentenversicherungsträger ver sichert werden. Informieren Sie sich daher vorab, welches Recht für Sie gilt.



Ihr Wohnsitz oder der Firmensitz spielt keine Rolle!



Grundsätzlich gelten die Rechtsvorschriften nur eines Mitgliedstaates. Das sind regelmäßig die Bestimmungen des Mitgliedstaates, in dem Sie arbeiten. Arbeiten Sie in Deutschland, sind Sie daher nach deutschem Recht versichert. Arbeiten Sie dagegen in einem anderen Mitgliedstaat, sind Sie dort versichert, soweit keine der nachfolgenden Ausnahmen für Sie gilt.



Bitte beachten Sie: Wenn Sie bereits eine Altersrente aus einem anderen Mitgliedstaat erhalten und in Deutschland arbeiten, sind Sie in der Deutschen Rentenver sicherung unter Umständen nicht mehr ver sicherungspflichtig. Sie können aber bei der Deutschen Rentenversicherung die Versicherungs pflicht beantragen. Das kann vorteilhaft sein. Lassen Sie sich beraten.
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Was ist eine Entsendung? Arbeiten Sie nur vorübergehend für Ihren Arbeitgeber in einem anderen Mitgliedstaat und werden Sie weiter von ihm bezahlt, kann weiterhin Versicherungspflicht in Ihrem Herkunftsstaat bestehen. Das nennt man dann eine Entsendung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Entsendung voraus sichtlich nicht länger als 24 Monate dauert.



Bitte beachten Sie: Eine Entsendung liegt nicht vor, wenn Sie als Entsandter einen anderen Entsandten ablösen. In diesem Fall gelten für Sie die Bestimmungen des Mitgliedstaats, in dem Sie arbeiten.



Entsende bescheinigung A1



Sollen Sie entsandt werden, muss für Sie vor Aufnahme der Beschäftigung im anderen Mitgliedstaat eine Entsen debescheinigung angefordert werden. Die Entsendebe scheinigung dokumentiert, welches Recht für die Dauer der Entsendung für Sie gilt. Die Entsendebescheinigung wird grundsätzlich in Deutschland ausgestellt: für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen von der jeweiligen Krankenkasse und für andere Personen vom zuständigen deutschen Rentenversicherungsträger oder der Arbeitsgemein schaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen. Unser Tipp: Wer der zuständige Träger der Deutschen Rentenver sicherung ist, lesen Sie auf den Seiten 60 bis 61.
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In besonderen Fällen kann auch deutsches Recht angewendet werden, wenn es sich nicht um eine Entsendung handelt oder von Anfang an feststeht, dass der Beschäftigungszeitraum länger als 24 Monate sein wird. Dann trifft der GKVSpitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle KrankenversicherungAusland, Postfach 200464, 53134 Bonn, Telefon 0228 95300, www.dvka.de, mit der zuständigen Stelle im anderen Mitgliedstaat eine Ausnahmevereinbarung. Beispiel: Klaus M. soll für sein deutsches Unternehmen für drei Jahre bei dessen Tochterunternehmen in Österreich arbeiten. Er wird während dieser Zeit vom öster reichischen Tochterunternehmen bezahlt. Da in diesem Fall keine Entsendung vorliegt, beantragen Klaus M. und sein deutscher Arbeitgeber den Abschluss einer Ausnahmevereinbarung, damit Klaus M. für die Dauer der Beschäftigung in Österreich weiterhin den deutschen Rechtsvorschriften unterstellt wird.



Bitte beachten Sie: Ein Antrag auf Ausnahmevereinbarung sollte vor Aufnahme der Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit gestellt werden.



Arbeit in mehreren Mitgliedstaaten Sind Sie in zwei oder mehr Mitgliedstaaten gleichzeitig beschäftigt, unterliegen Sie regelmäßig den Rechtsvor schriften Ihres Wohnstaates, wenn Sie auch dort einen wesentlichen Teil Ihrer Beschäftigung ausüben.
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Dieser Grundsatz gilt entsprechend für Selbständige. Üben Sie jedoch als Selbständiger neben Ihrer selbstän digen Tätigkeit noch eine abhängige Beschäftigung in einem anderen Mitgliedstaat aus, so finden grundsätz lich die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates Anwen dung, in dem die Beschäftigung als Arbeitnehmer ausgeübt wird. Besondere Personengruppen Beamte, Wehr- und Zivildienstleistende und Hilfskräfte der EU sollten sich grundsätzlich an einen Träger der Deutschen Rentenversicherung wenden. Für sie kennt das Europarecht spezielle Regelungen.
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In Deutschland freiwilliges Mitglied sein Mit freiwilligen Beiträgen können Sie Ihre deutsche Rente erhöhen, erst malig einen Rentenanspruch erwerben oder Lücken schließen.



Wenn Sie in Deutschland wohnen und keine Pflichtbei träge zahlen müssen, können Sie sich unabhängig von Ihrer Staatsangehörigkeit freiwillig in der Deutschen Rentenversicherung versichern. Sie müssen dazu mindestens 16 Jahre alt sein.



Die Mitgliedstaaten finden Sie auf der Seite 4.



Als Deutscher können Sie sich darüber hinaus unab hängig vom Wohnsitz weltweit immer freiwillig in Deutschland versichern. Das gilt auch für die Staatsan gehörigen eines anderen Mitgliedstaates, wenn sie mindestens einen deutschen Beitrag gezahlt haben. Wohnen Sie nicht in Deutschland und besitzen Sie nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates, können Sie sich freiwillig versichern, wenn Sie sich in einem anderen EU-Staat (nicht aber in einem EWR-Staat oder der Schweiz) aufhalten und mindestens einen deut schen Beitrag gezahlt haben.
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Unser Tipp: Neben den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten können sich auch häufig Staatsangehörige anderer Staaten in Deutschland freiwillig versichern. Dies ergibt sich aus den deutschen Sozialversicherungs abkommen mit verschiedenen Staaten weltweit. Bitte lesen Sie die entsprechende Broschüre aus der Reihe „Arbeiten in Deutschland und in …“ zu den einzelnen Sozialversicherungsabkommen.



Freiwillige Beiträge: Ihre Vorteile Mit freiwilligen Beiträgen können Sie die Wartezeit für eine deutsche Rente erfüllen. Sie können aber auch Ihren Versicherungsschutz für eine Rente wegen teilwei ser oder voller Erwerbsminderung aufrechterhalten. Unser Tipp: Für diese Renten kann es wichtig sein, die Zeit vom 1. Januar 1984 bis heute lückenlos mit sogenannten Anwartschaftserhaltungszeiten zu belegen. Scheiden Sie aus der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung aus, wollen aber weiterhin Anspruch auf eine dieser Renten haben, sollten Sie sich im Vorfeld von uns über Ihre Möglichkeiten beraten lassen.



Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Sie im Kapitel „Ihre Ansprechpartner in Deutschland“.



Die Höhe und Anzahl Ihrer freiwilligen Beiträge bestim men Sie selbst. Es gibt jedoch Mindest und Höchstbei träge. Sie sind nicht an die einmal gewählte Beitrags höhe gebunden. Für die Zukunft können Sie die Beitragshöhe jederzeit ändern oder die Zahlung auch ganz einstellen. Sie können freiwillige Beiträge für das laufende Jahr nur bis zum 31. März des nächsten Jahres zahlen.
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Beiträge zahlen Bei Beginn einer freiwilligen Versicherung sollten Sie sich bei Ihrer Rentenversicherung anmelden. Danach ist es ratsam, die Beiträge bargeldlos entweder durch Abbuchung von Ihrem Konto oder dem eines Beauftrag ten bei einem Geldinstitut in Deutschland zu zahlen. Auch eine Überweisung aus dem In und Ausland ist möglich.



Bitte beachten Sie: Der Versicherungsträger übernimmt keine Bank, Transfer oder sonstige Überweisungskosten. Bei Zahlungen aus dem Ausland sollten Sie den Betrag in Euro überweisen, um Kursdifferenzen auszu schließen.
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Deutsche Beiträge erstatten lassen Deutsche und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates können sich in den meisten Fällen ihre deutschen Beiträge nicht erstatten lassen. In diesem Kapitel finden Sie trotzdem einige Informationen zur Beitrags erstattung.



Durch eine Beitragserstattung wird das Versicherungs verhältnis aufgelöst. Das soll dem Grundgedanken nach aber nur geschehen, wenn Sie sich weit vom Wirkungs kreis der Deutschen Rentenversicherung entfernt haben oder aus Ihren Beiträgen keine Ansprüche ableiten können. Sie können eine Erstattung beantragen, wenn Sie >> aus der deutschen Versicherungspflicht ausge schieden sind, >> sich in Deutschland nicht freiwillig versichern können und >> wenn seit dem Ausscheiden aus der deutschen Versicherungspflicht mindestens 24 Monate ver gangen sind. Die Wartefrist von mindestens 24 Kalendermonaten muss eingehalten werden. Es darf auch nicht inzwi schen erneut Versicherungspflicht eingetreten sein.
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Die Mitgliedstaaten finden Sie auf der Seite 4.



Die Versicherungspflicht in einem Mitgliedstaat steht in diesem Zusammenhang der Versicherungspflicht in Deutschland gleich. Die Möglichkeit der Beitragserstat tung besteht nicht.



Bitte beachten Sie: Staatsangehörige der Mitgliedstaaten und Deut sche können sich – auch wenn sie im Ausland wohnen – regelmäßig freiwillig versichern. Für sie entfällt aus diesem Grund die Möglichkeit, sich die Beiträge erstatten zu lassen. Bitte lesen Sie hierzu das Kapitel „In Deutschland freiwilliges Mitglied sein“.



Die Regelalters grenze wird schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben.



Haben Sie die Regelaltersgrenze erreicht, können Sie eine Erstattung beantragen. Allerdings nur dann, wenn Sie für weniger als fünf Jahre Beiträge gezahlt haben. Hinter dieser Regelung steckt der Gedanke, dass Sie mit weniger als fünf Beitragsjahren keinen Anspruch auf eine Rente haben.



Bitte beachten Sie: Auf die fünf Jahre werden nach dem Europarecht auch die Versicherungszeiten in anderen Mitglied staaten angerechnet.



Hinterbliebene können eine Erstattung der Beiträge des Verstorbenen beantragen, wenn dieser nicht bereits für fünf Jahre Beiträge gezahlt hat. Auch hier werden Versicherungszeiten anderer Mitgliedstaaten berück sichtigt, um vorrangig einen Anspruch auf Hinter bliebenenrente zu prüfen.
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Bitte beachten Sie: Die Beiträge werden regelmäßig nicht in voller Höhe erstattet! Arbeitnehmer erhalten zum Beispiel nur ihren Anteil an den Pflichtbeiträgen. Beiträge, die Sie nicht mitgetragen haben, können Ihnen nicht erstattet werden. Dazu zählen zum Beispiel Beiträge wegen Kindererziehung.



Die Adressen der deutschen Versiche rungsträger finden Sie im Kapitel „Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversiche rung“.



Haben Sie sich Ihre Beiträge erstatten lassen, ist damit Ihr Versicherungsverhältnis zur deutschen Rentenver sicherung vollständig aufgelöst. Sie können aus allen bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten Zeiten keine Ansprüche mehr geltend machen. Die Beiträge werden Ihnen nur auf Antrag erstattet. Sie können Ihren Antrag bei jedem deutschen Versiche rungsträger oder auch bei einer deutschen Botschaft oder einem deutschen Konsulat vor Ort stellen. Unser Tipp: Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor Sie eine Beitragserstattung beantragen. Eine spätere Rente kann für Sie die günstigere Alternative sein.
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Rehabilitation – ein Plus für die Gesundheit Zu den Leistungen der Deutschen Rentenversicherung zählen neben den Renten auch Leistungen zur Rehabilitation. Mit ihnen sollen Krankheiten und Behinderungen verhindert oder überwunden und die Betroffenen wieder fit für Alltag und Beruf gemacht werden.



Eine RehaLeistung wird nur alle vier Jahre gewährt.



Leistungen zur Rehabilitation sind vor allem medizi nische Leistungen, die als stationäre oder ambulante Maßnahmen durchgeführt werden können. Ziel der Maßnahmen ist es, Ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern und Sie dauerhaft wiedereinzugliedern. Nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“ wird Ihnen daher erst eine Rehabilitation angeboten, bevor Ihnen eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gezahlt werden kann. Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden grundsätzlich in Einrichtungen in Deutschland durchgeführt.



Näheres hierzu erfahren Sie in unserer Broschüre „Berufliche Reha bilitation: Ihre neue Chance“.



Bitte beachten Sie: Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gilt das Europarecht nur bedingt. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um Umschulungen aus gesund heitlichen Gründen.
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Medizinische Leistungen zur Rehabilitation können Sie nur erhalten, wenn Ihre Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung erheblich gefährdet oder bereits gemindert ist. Außerdem muss sich durch eine entsprechende Heilbehandlung Ihre Erwerbsfähigkeit wiederherstellen oder wesentlich bessern lassen. Um eine Leistung erhalten zu können, müssen Sie zudem eine gewisse Zeit Beiträge gezahlt haben. Grundsätzlich sind das 15 Jahre oder fünf Jahre, wenn nach deutschem Recht bereits eine Erwerbsminderung vorliegt oder zu erwarten ist. Um diese Voraussetzungen zu erfüllen, können neben deutschen auch Ihre Versicherungszeiten in den ande ren Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.



Näheres erfahren Sie in unserer Broschüre „Medizi nische Rehabilita tion: Wie sie Ihnen hilft“.



Kommen Sie dennoch nicht auf die erforderlichen Jahre, so können Sie auch dann eine medizinische Leistung erhalten, wenn Sie in den letzten zwei Jahren vor dem Antrag mindestens für sechs Kalendermonate Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit gezahlt haben. Auch hier können Ihre Pflichtbeiträge für eine Beschäf tigung oder selbständige Tätigkeit in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.



Bitte beachten Sie: Wohnen Sie außerhalb Deutschlands, gibt es Rehabilitationsleistungen nur, wenn Sie im An tragsmonat einen deutschen Pflichtbeitrag entrich tet haben. Waren Sie krank, muss der Pflichtbei trag davor entrichtet sein.
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Besonderheit für Grenzgänger aus Deutschland Wohnen Sie in Deutschland und gehen von hier aus in einen anderen Mitgliedstaat arbeiten, so können Sie ebenfalls eine deutsche medizinische Leistung zur Rehabilitation erhalten, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen. Wir erbringen diese Sachleistung jedoch nur im Wege der Aushilfe für den eigentlich zuständigen Träger Ihres Beschäftigungsstaates. Damit uns dieser die Kosten für Ihre Leistung erstattet, müs sen Sie sich zuvor die Bescheinigung S1 von Ihrem Krankenversicherungsträger im Beschäftigungsstaat ausstellen lassen.



Bitte beachten Sie: Geldleistungen, wie Übergangs oder Krankengeld, werden in diesen Fällen nur vom zuständigen Träger Ihres Beschäftigungsstaates gezahlt, so dass Sie von uns kein Übergangsgeld während der medizinischen Leistung zur Rehabilitation in Deutschland bekommen können. Ob Sie stattdessen Lohnfortzahlung oder eine andere Lohnersatzlei stung erhalten, sollten Sie vorab mit Ihrem Arbeit geber und Ihrem Krankenversicherungsträger im Ausland abklären.
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Rente – die Grundvoraussetzungen Um in Europa eine Rente zu erhalten, müssen Sie im Allgemeinen bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben. Das können zum Beispiel ein bestimmtes Lebensalter und eine vorgeschriebene Mindestversicherungszeit sein.



Bitte lesen Sie auch das Kapitel „Rentenbeginn und Rentenantrag“.



Die Vorschriften sind von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Es überrascht daher nicht, dass das Rentenalter je nach Mitgliedstaat anders ist. In einigen Mitgliedstaaten erhalten Sie Ihre Altersrente schon mit 60, in anderen mit 65 und in manchen sogar erst mit 67 Jahren. Durch das Europarecht gehen Ihnen die Beiträge, die Sie im Laufe Ihres Lebens in verschiedenen Mitglied staaten gezahlt haben, nicht verloren. Ihre einmal erworbenen Rechte werden geschützt. Grundsätzlich gilt: Beiträge, die Sie in den Mitgliedstaa ten gezahlt haben, verbleiben beim dortigen Versiche rungsträger. Jeder einzelne Mitgliedstaat, in dem Sie versichert waren, zahlt Ihnen eine Rente, wenn Sie die dortigen Voraussetzungen erfüllt haben.
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Bitte beachten Sie: Wenn Sie weniger als ein Jahr an Versicherungs zeiten zurückgelegt haben, gibt es Ausnahmen. Lesen Sie dazu das Kapitel „Rentenberechnung – mehrere Teile ergeben ein Ganzes“ ab Seite 39.



Erfüllen Sie die Voraussetzungen in einem Mitgliedstaat nicht, werden auch die Zeiten in den anderen Mitglied staaten berücksichtigt. So können Sie vielleicht doch noch eine Rente erhalten. Für den deutschen Rentenan spruch werden alle Zeiten, die Sie in anderen Mitglied staaten zurückgelegt haben und die nicht mit deutschen Zeiten zusammentreffen, zusätzlich berücksichtigt. Es zählen alle Zeiten, die Sie bis zum deutschen Leistungs fall (zum Beispiel dem Eintritt der Erwerbsminderung) zurückgelegt haben. Mindestversicherungszeit Voraussetzung für jede deutsche Rente ist, dass Sie für eine bestimmte Zeit Beiträge gezahlt haben. Diese Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit genannt, beträgt je nach Rentenart 5, 15, 20, 35 oder 45 Jahre. Für die Wartezeiten von 5, 15 und 20 Jahren zählen: Beitragszeiten (Pflichtbeiträge und freiwillige Beiträge), > Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR), > Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder einem Rentensplitting sowie > Zeiten aus Zuschlägen für eine geringfügige nicht versicherungspflichtige Beschäftigung. >



Weitere Informatio nen zu den deutschen Zeiten finden Sie in der Broschüre „Rente: Jeder Monat zählt“.
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Für die Wartezeit von 35 Jahren zählen zusätzlich Anrechnungszeiten und Berücksichtigungszeiten. Unser Tipp: Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen Sie zum Beispiel krank, in Mutterschutz oder arbeitslos waren. Auch Zeiten der Schulausbildung und des Studiums können Anrechnungs zeiten sein. Berücksichtigungs zeiten sind Zeiten der Kinderer ziehung oder der Pflege.



Für die Wartezeit von 45 Jahren zählen: > Pflichtbeitragszeiten für eine versicherte Beschäf tigung oder selbständige Tätigkeit, > Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR), > Zeiten aus Zuschlägen für eine geringfügige nicht versicherungspflichtige Beschäftigung, > Berücksichtigungszeiten, > freiwillige Beiträge, wenn mindestens 18 Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit vorhanden sind sowie auch > Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Leistungen bei Krankheit und Übergangsgeld. Nicht berücksichtigt werden bestimmte Anrechnungs zeiten (zum Beispiel wegen Schulbesuch), Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II oder Arbeitslosenhilfe und Zeiten aus einem Versorgungsausgleich oder Rentensplitting. In den letzten zwei Jahren vor Renten beginn werden freiwillige Beiträge nicht mitgezählt, wenn zeitgleich eine Anrechnungszeit wegen Arbeits losigkeit vorliegt. Zeiten, in denen Sie in den letzten
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zwei Jahren vor Rentenbeginn Arbeitslosengeld bezo gen haben, zählen nur mit, wenn die Arbeitslosigkeit Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsauf gabe des Arbeitgebers war. Für die deutschen Wartezeiten zählen auch alle Zeiten mit, die Sie in den anderen Mitgliedstaaten zurück gelegt haben. Bei der Wartezeit von 45 Jahren können jedoch die folgenden ausländischen Zeiten nicht berücksichtigt werden: >> freiwillige Beitragszeiten, wenn keine 18 Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit in Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten vorhanden sind, >> freiwillige Beitragszeiten in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn, wenn gleichzeitig Zeiten der Arbeitslosigkeit in diesem oder einem anderen Mitgliedstaat vorliegen, >> Beiträge für Zeiten, in denen Sie nicht gearbeitet haben (das sind regelmäßig Wohnzeiten, zum Beispiel in Dänemark), >> Zeiten der Arbeitslosigkeit in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn, wenn die Arbeitslosigkeit keine Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers war und >> Zeiten der Arbeitslosigkeit, in denen eine dem Arbeitslosengeld II oder der Arbeitslosenhilfe vergleichbare Leistung bezogen wurde.



Bitte lesen Sie hierzu auch das Kapitel „Die richtige Rente für Sie“.



Besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen Bei einigen deutschen Renten müssen Sie besondere, sogenannte versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen. Hier müssen Sie in bestimmten Zeiträumen (zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren) genügend Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit gezahlt haben. Das trifft unter anderem auf die Erwerbsminderungsrenten zu.
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Die geforderten Pflichtbeiträge können Sie natürlich auch mit entsprechenden Pflichtbeiträgen in den ande ren Mitgliedstaaten erfüllen.



Bitte beachten Sie: In anderen Staaten können auch Pflichtbeiträge vorliegen, ohne dass Sie tatsächlich gearbeitet haben. Das sind zum Beispiel Wohnzeiten in Däne mark, Finnland, den Niederlanden oder Schweden. Diese Zeiten zählen nicht, wenn Sie die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfül len wollen.



Können Sie innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums bestimmte Monate unverschuldet nicht belegen (zum Beispiel wegen Schwangerschaft oder Krankheit), wird der „Grund“Zeitraum um diese Monate in die Vergan genheit hinein verlängert, um weitere Pflichtbeiträge berücksichtigen zu können. Um folgende mitgliedstaat liche Zeiten kann der Zeitraum verlängert werden: > Bezug einer Invaliditäts oder Altersrente, > Bezug von Leistungen wegen Krankheit, > Arbeitslosigkeit oder > Kindererziehung im Gebiet eines anderen Mitglied staates.



24



Die richtige Rente für Sie Die Deutsche Rentenversicherung zahlt Renten wegen Erwerbsminderung, Altersrenten und Renten wegen Todes (Witwen/Witwerrente, Erziehungs rente oder Waisenrente). In diesem Kapitel erfahren Sie, wann Sie eine dieser Renten beanspruchen können.



Wir wollen Sie zunächst darüber informieren, welche Leistungen die Deutsche Rentenversicherung zu bieten hat. Welchen Einfluss das Europarecht darauf nimmt und wie es Ihnen bei Ihrem Anspruch helfen kann, erfahren Sie in den Kapiteln „Rente – die Grundvoraus setzungen“ und „Rentenberechnung – mehrere Teile ergeben ein Ganzes“. Unser Tipp: Wenn Sie wissen möchten, für welche deutschen Renten Sie bereits die Voraussetzungen erfüllen, beantragen Sie bei Ihrem Versicherungsträger eine Rentenauskunft. Dort finden Sie alle Informationen.



In Deutschland müssen Sie mit einem dauerhaften Rentenabschlag rechnen, wenn Sie eine Altersrente beziehen möchten, bevor Sie die Regelaltersgrenze erreichen. Für jeden Monat, den Sie Ihre Rente
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vorzeitig in Anspruch nehmen, wird Ihre Rente um 0,3 Prozent gekürzt (höchstens um 18 Prozent). Beispiel: Am 27. Juni 2016 wird Maria F. 63 Jahre alt. Ihre Altersrente für langjährig Ver sicherte soll am 1. August 2016, um zweieinhalb Jahre vorgezogen, begin nen. Der Rentenabschlag für diese Rente beträgt 9 Prozent.



Sie können den Beginn Ihrer Rente selbst festlegen und damit die Höhe Ihres Abschlags bestimmen. Bevor Sie sich jedoch für eine bestimmte Altersrente entscheiden, sollten Sie bedenken, dass es später nicht mehr möglich ist, in eine andere Altersrente (mit geringeren Abschlä gen) zu wechseln. Diese Entscheidung treffen Sie für immer. Bitte lassen Sie sich hierzu beraten. Das ist auch wichtig, weil es in einigen Fällen Ausnahmeregelungen gibt.



Lesen Sie hierzu mehr ab Seite 33.



Bei den Renten wegen Erwerbsminderung und allen Altersrenten vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze kann sich ein Hinzuverdienst negativ auf die Renten höhe auswirken. Auch auf die Renten wegen Todes wird Einkommen angerechnet. Renten wegen Erwerbsminderung Diese Rente erhalten Sie, wenn Sie > wegen Krankheit oder Behinderung erwerbsgemin dert sind, > die Wartezeit von fünf Jahren erfüllen oder vorzeitig erfüllen (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall) und > in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs minderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätig keit zurückgelegt haben oder
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Die Rente wird längstens bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt.



>> vor dem 1. Januar 1984 die Wartezeit von fünf



Jahren erfüllt haben und jeder Monat vom 1. Januar 1984 bis zum Eintritt des Leistungsfalls mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist. Ihr Rentenversicherungsträger prüft anhand ärztlicher Unterlagen, ob Sie teilweise oder voll erwerbsgemindert sind. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung erhal ten Sie, wenn Sie weniger als drei Stunden am Tag arbeiten können. Ist es Ihnen möglich, noch mehr als drei, aber weniger als sechs Stunden täglich zu arbei ten, erhalten Sie die Rente wegen teilweiser Erwerbs minderung. Diese ist nur halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbsminderung.



Näheres finden Sie in der B  roschüre „Erwerbsminderungs rente: Das Netz für alle Fälle“.



Die Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhal ten Sie grundsätzlich befristet, und zwar höchstens für drei Jahre. Sie kann verlängert werden, wenn die gesundheitlichen Einschränkungen weiter vorliegen. Regelaltersrente Anspruch auf die Regelaltersrente haben Sie, wenn Sie >> die Regelaltersgrenze erreichen und >> die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben.



Ausführliche Informationen zu allen Altersrenten enthält die Broschü re „Die richtige Altersrente für Sie“.



Die Regelaltersgrenze liegt für vor 1947 geborene Personen bei 65 Jahren. Sind Sie zwischen 1947 und 1963 geboren, wird sie stufenweise angehoben: für die Jahrgänge 1947 bis 1958 um einen Monat pro Jahr gang, für die Jahrgänge 1959 bis 1963 um zwei Mona te. Ausnahmen bestehen, wenn Sie vor dem 1. Januar 2007 mit Ihrem Arbeitgeber Altersteilzeit nach dem deutschen Altersteilzeitgesetz vereinbart haben. Für Personen, die 1964 und später geboren sind, liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Als Bezieher einer Regelaltersrente können Sie unbe schränkt hinzuverdienen und müssen auch keine Abschläge befürchten.
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Altersrente für besonders langjährig Versicherte Diese Altersrente erhalten Sie, wenn Sie > 63 Jahre alt sind und > die Wartezeit von 45 Jahren nachweisen. Wenn Sie nach 1952 geboren wurden, wird die Alters grenze stufenweise um zwei Monate pro Jahrgang auf 65 Jahre angehoben. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird ohne Abschläge gezahlt. Altersrente für langjährig Versicherte Diese Altersrente erhalten Sie, wenn Sie > 63 Jahre alt sind und > die Wartezeit von 35 Jahren zurückgelegt haben.



Bitte beachten Sie: Zahlen wir Ihnen die Rente vor dem 65. Lebensjahr (ab Geburtsjahr 1949 bis 1963 stufenweise Anhe bung auf das 67. Lebensjahr), müssen Sie Renten abschläge in Höhe von 0,3 Prozent pro Monat in Kauf nehmen (maximaler Abschlag zwischen 7,2 Prozent und 14,4 Prozent).



Besonderheiten ergeben sich, wenn Sie vor dem 1. Januar 2007 mit Ihrem Arbeitgeber Altersteilzeit nach dem deutschen Altersteilzeitgesetz vereinbart haben und nach dem 31. Dezember 1947, aber vor dem 1. Januar 1955 geboren sind. Die Altersgrenze wird dann schrittweise vom 63. Lebensjahr auf das 62. Lebensjahr vermindert (für Geburtsjahrgänge ab November 1949 beträgt sie 62 Jahre).
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Altersrente für schwerbehinderte Menschen Als schwerbehinderter Mensch können Sie eine vorzei tige Rente mit 60 Jahren (ab Geburtsjahr 1964 mit 62 Jahren) erhalten, wenn Sie die Wartezeit von 35 Jah ren erfüllen. Sie müssen aber dann Abschläge von höchstens 10,8 Prozent in Kauf nehmen. Für Personen, die von 1952 bis 1963 geboren sind, wird das Alter schrittweise auf 62 Jahre angehoben. Ausnahmen gibt es, wenn Sie vor dem 1. Januar 2007 mit Ihrem Arbeitgeber Altersteilzeit nach dem deut schen Altersteilzeitgesetz vereinbart haben und am 1. Januar 2007 schwerbehindert waren.



Das zuständige Aus landsversorgungs amt erfahren Sie bei den Trägern der Deutschen Renten versicherung.



Sie müssen als schwerbehinderter Mensch im Sinne des deutschen Rechts mit einer Behinderung von mindes tens 50 Prozent anerkannt sein (also eine entsprechen de Bescheinigung darüber vorlegen können). Wohnen Sie in einem Mitgliedstaat, stellt das zuständige deut sche Auslandsversorgungsamt den Grad der Behinde rung fest. Wird die Rente vor dem 63. Lebensjahr (ab Geburtsjahr 1952 bis 1963 stufenweise Anhebung auf das 65. Le
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bensjahr) gezahlt, müssen Sie in der Regel mit Renten abschlägen in Höhe von 0,3 Prozent pro Monat, den die Rente vorzeitig in Anspruch genommen wird (höchstens 10,8 Prozent), rechnen.



Die Träger finden Sie auf den Sei ten 60 und 61.



Altersrente für Frauen und Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit Diese Altersrenten können Sie nur erhalten, wenn Sie vor 1952 geboren wurden. Einzelheiten zu diesen Renten erfahren Sie auf Anfrage bei Ihrem Träger der Deutschen Rentenversicherung. Renten an Witwen und Witwer Nach dem Tod des Ehepartners kann eine Witwen oder Witwerrente gezahlt werden, wenn der verstorbene Ehepartner bis zum Tod eine Rente bezog oder die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hat oder diese (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall) vorzeitig erfüllt ist. Außerdem darf der überlebende Ehepartner nicht wieder geheiratet haben.



Bitte beachten Sie: Gleichgeschlechtliche Partner, die eine eingetra gene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, stehen den Partnern einer gültigen Ehe gleich.



Um eine Rente erhalten zu können, müssen die Ehe partner zum Zeitpunkt des Todes mindestens ein Jahr verheiratet gewesen sein. Diese Mindestdauer von einem Jahr gilt nur dann nicht, wenn Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet haben oder die Ehe nicht aus Versorgungsgründen geschlossen wurde (zum Beispiel beim Unfalltod des Ehepartners). Die Witwen oder Witwerrente kann als kleine oder große Rente gezahlt werden. Um eine große Rente zu erhalten, muss der überlebende Ehepartner 30



das 45. Lebensjahr (bei Tod vom Jahr 2012 an bis 2029 stufenweise Anhebung auf das 47. Lebens jahr) vollendet haben oder > vermindert erwerbsfähig sein oder > ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen erziehen, das das 18. Lebensjahr noch nicht voll endet hat, oder > in häuslicher Gemeinschaft für ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen sorgen, das wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. >



Ist keine dieser Voraussetzungen erfüllt, wird eine kleine Witwen oder Witwerrente gezahlt. Diese wird für längstens 24 Kalendermonate nach dem Tod des Versicherten gezahlt. Sie beträgt 25 Prozent der Ver sichertenrente. Die große Witwen oder Witwerrente wird dauerhaft gezahlt. Sie beträgt 55 Prozent der Versichertenrente. Wenn Sie vor dem 1. Januar 2002 geheiratet haben und ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, beträgt die große Witwen oder Witwerrente 60 Prozent der Versichertenrente und auch die kleine Witwen oder Witwerrente wird unbegrenzt gezahlt. Keinen Anspruch auf eine Witwen oder Witwerrente hat der überlebende Ehepartner, wenn ein Rentensplitting durchgeführt wurde. 31



Heiratet eine Witwe oder ein Witwer erneut, fällt der Anspruch auf Hinterbliebenenrente weg. Auf Antrag kann eine Abfindung gezahlt werden. Diese beträgt das 24fache des Durchschnittsbetrages der Rente der letzten zwölf Monate. Da eine kleine Witwen oder Witwerrente höchstens 24 Monate gezahlt wird, ist die Abfindung auf den nicht verbrauchten Restbetrag bis zum Ende der Rentenlaufzeit begrenzt. Beispiel:



Ausführliche Informationen zu allen Hinterbliebe nenrenten enthält die Broschüre „Hinterbliebenen rente: Hilfe in schweren Zeiten“.



Rentner Willi B. ist im Mai 2004 verstorben. Seine Witwe Ulla B. erhält seit Juni 2004 eine große Witwen rente. Sie heiratet im Juni 2016 erneut, damit endet ihre Witwenrente am 30. Juni 2016. In den maßgeb lichen zwölf Monaten vor dem Wegfall der Rente (Juli 2015 bis Juni 2016) erhielt Ulla B. durchschnittlich 520 Euro Witwenrente (vor Abzug von Eigenanteilen zur Kranken und Pflegeversicherung der Rentner). Die Abfindung beträgt das 24fache dieses Durchschnitts betrages, also 12 480 Euro.



Waisenrenten Eine Waisenrente (Halbwaisenrente) kann nach dem Tod des Versicherten gezahlt werden, wenn der Ver storbene > bis zum Tod eine Rente bezogen hat oder > zum Zeitpunkt des Todes die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hat oder diese vorzeitig erfüllt ist (zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall). Stirbt auch der zweite Elternteil, wird eine Vollwaisen rente gezahlt. Eine Waisenrente erhalten leibliche und adoptierte Kinder des Verstorbenen und in seinen Haushalt aufgenommene Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und Geschwister, die von ihm überwiegend unterhalten wurden. Sie wird bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. 32



Darüber hinaus können wir die Rente nur unter be stimmten Voraussetzungen (zum Beispiel bei Schul oder Berufsausbildung) längstens bis zum 27. Lebensjahr zahlen. Verzögert sich die Schul oder Berufsausbildung durch gesetzlichen Grundwehr oder Zivildienst, können wir die Waisenrente für die Dauer dieses Dienstes auch über das 27. Lebensjahr hinaus zahlen. Das gilt jedoch nur, sofern sich das Kind auch über das 27. Lebensjahr hinaus in Schul oder Berufsausbildung befindet. Weitere Renten wegen Todes Wurden Sie nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ist Ihr früherer Ehepartner gestorben, können Sie einen Anspruch auf eine Erziehungsrente haben. Diese wird Ihnen aus Ihren eigenen Versicherungszeiten gezahlt, wenn Sie ein Kind erziehen. Das Gleiche gilt für einge tragene Lebenspartnerschaften. Eine Witwen oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten zahlen wir, wenn Sie nach dem Tod Ihres früheren Ehegatten wieder geheiratet oder eine einge tragene Lebenspartnerschaft begründet haben und die neue Verbindung nun aufgelöst oder aufgehoben wurde (beispielsweise durch Tod). Ist Ihre Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden worden, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Geschie denenWitwenrente oder GeschiedenenWitwerrente gezahlt werden. Unser Tipp: Einzelheiten zu diesen Renten erfahren Sie in unserer Broschüre „Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten“.



Renten und Einkommen Beziehen Sie neben einer Rente wegen Erwerbsminde rung oder einer Altersrente vor dem Erreichen der 33



Regelaltersgrenze Einkommen, dürfen Sie bestimmte Hinzuverdienstgrenzen nicht überschreiten. Deutsche und ausländische Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen wirken sich gleichermaßen aus. Sie dürfen nicht mehr als 450 Euro im Monat (ab 1. Juli 2017 im Jahr 6 300 Euro) hinzuverdienen. Überschreiten Sie diese Hinzuverdienst grenze, wird Ihnen die Rente nur noch als Teilrente oder gar nicht mehr gezahlt.



Bitte beachten Sie: Bei Erwerbsminderungsrenten werden als Ein kommen auch bestimmte Sozialleistungen berück sichtigt.



Bei Hinterbliebenenrenten wird ab dem vierten Monat nach dem Tod des Versicherten Ihr eigenes Einkommen oberhalb eines Freibetrages zu 40 Prozent angerechnet. Berücksichtigt werden auch Sozialleistungen, Vermö genseinkommen und vergleichbare ausländische Einkommen. Dabei wird der Bruttobetrag vor Abzug ausländischer Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt. Um Nettobeträge zu erhalten, werden pauschal bestimmte Beträge von diesen Einkünften abgezogen. Waisen dürfen ab 1. Juli 2015 grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, wenn sie alle weiteren Vorausset zungen für den Rentenanspruch erfüllen.
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Bergleute – besondere Leistungen der Knappschaft Für knappschaftlich Beschäftigte gibt es wegen der besonderen Belastungen und Risiken, denen sie ausgesetzt sind, im deutschen Recht besondere Regelungen. Zusätzlich wirkt sich das Europarecht auch auf diesen Personen kreis aus.



Die knappschaftliche Rentenversicherung kennt neben den bereits beschriebenen Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung besondere knappschaftliche Leistungen.



Lesen Sie zur Altersgrenze bitte auch den Abschnitt „Regelaltersrente“ auf Seite 27.



Rente für Bergleute, die im Bergbau vermindert berufs fähig sind Diese Rente können Sie bis zum Erreichen der Regel altersgrenze erhalten, wenn Sie >> im Bergbau vermindert berufsfähig sind, >> die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren in der knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllen oder vorzeitig erfüllt haben und >> in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der vermin derten Berufsfähigkeit im Bergbau für drei Jahre knappschaftliche Pflichtbeiträge gezahlt haben oder >> Sie vor dem 1. Januar 1984 die allgemeine Warte zeit von fünf Jahren erfüllt haben und jeder Kalen
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dermonat vom 1. Januar 1984 bis zum Eintritt des Leistungsfalls mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist. Rente für Bergleute nach Vollendung des 50. Lebensjahres Diese Rente können Sie bis zum Erreichen der Regel altersgrenze erhalten, wenn Sie >> das 50. Lebensjahr vollendet haben, >> im Vergleich zu der von Ihnen bisher ausgeübten knappschaftlichen Beschäftigung eine wirtschaftlich gleichwertige Beschäftigung und selbständige Tätigkeit nicht mehr ausüben und >> Sie die Wartezeit von 25 Jahren mit knappschaft lichen Pflichtbeitragszeiten auf Grund einer Beschäf tigung mit ständigen Arbeiten unter Tage oder gleichgestellten Arbeiten erfüllen. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute Diese Rente können Sie erhalten, wenn Sie >> das 60. Lebensjahr vollendet haben und >> die Wartezeit von 25 Jahren mit knappschaftlichen Pflichtbeitragszeiten auf Grund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage oder gleichge stellten Arbeiten erfüllen. Für Versicherte, die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze schrittweise auf das 62. Lebensjahr angehoben, sofern nicht besondere Ausnahmeregelungen Anwendung finden. Wurden Sie nach 1963 geboren, liegt die Altersgrenze bei 62 Jahren. Knappschaftsausgleichsleistung Auf diese besondere Leistung der knappschaftlichen Rentenversicherung haben Sie Anspruch, sofern Sie >> nach Vollendung des 55. Lebensjahres aus einem knappschaftlichen Betrieb in Deutschland aus scheiden oder



36



nach Vollendung des 50. Lebensjahres aus einem knappschaftlichen Betrieb in Deutschland unver schuldet entlassen worden sind und bis zur Voll endung des 55. Lebensjahres Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaues bezogen haben und > Sie eine Versicherungszeit von 25 Jahren aufgrund einer Beschäftigung unter Tage oder mit knapp schaftlichen Beitragszeiten zurückgelegt haben, eine Beschäftigung unter Tage ausgeübt haben und diese Beschäftigung wegen Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung aufgeben mussten. >



Bitte beachten Sie: Nur wenn Sie aus einem knappschaftlichen Betrieb in Deutschland ausscheiden, können Sie einen Anspruch auf die Knappschaftsausgleichsleistung haben. Ausführliche Informationen zu den knappschaft lichen Leistungen finden Sie in der Broschüre „Berg leute und ihre Rente: So sind Sie gesichert“.



Sowohl bei den knappschaftlichen Renten als auch bei der Knappschaftsausgleichsleistung dürfen Sie be stimmte Hinzuverdienstgrenzen nicht überschreiten. Diese werden individuell berechnet und Ihnen im Rentenbescheid mitgeteilt. Eine knappschaftliche
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Sonderleistung kann Ihnen nur gezahlt werden, wenn Sie die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen mit knappschaftlichen Versicherungszeiten erfüllen. In anderen Mitgliedstaaten gibt es Sondersysteme für Bergleute, die der deutschen knappschaftlichen Renten versicherung entsprechen, wie zum Beispiel in Frank reich. Versicherungszeiten, die Sie in diesen Systemen zurückgelegt haben, können für die Anspruchsprüfung auf eine knappschaftliche Sonderleistung berücksichtigt werden. Gibt es in anderen Mitgliedstaaten keine Sondersysteme für Bergleute, können Ihre Zeiten in der knappschaft lichen Rentenversicherung nur berücksichtigt werden, wenn die Beschäftigung in einem Bergbaubetrieb aus geübt worden ist. Wird zusätzlich „die Verrichtung von ständigen Arbeiten unter Tage“ gefordert, so werden auch hier Ihre entsprechenden Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt.
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Rentenberechnung – mehrere Teile ergeben ein Ganzes Nachdem Sie wissen, ab wann und unter welchen Voraussetzungen Sie aus der Deutschen Rentenversicherung eine Rente bekommen können, wird Sie die Höhe Ihrer Rente interessieren. Ihre deutsche Rente ist dabei nur ein Teil aller Rentenansprüche in Europa. Alle Ihre Renten aus den Mitgliedstaaten ergeben zusammen ein Ganzes – die Gesamtversorgung aus den in Europa zurückgelegten Versicherungszeiten.



Das Europarecht kann die Berechnung Ihrer Rente beeinflussen. Es soll Nachteile verhindern, wenn Sie in mehreren Mitgliedstaaten gearbeitet oder gewohnt haben. Deshalb ist eine besondere Berechnung vorge sehen. Es ist aber nicht so, dass Ihnen allein ein Staat eine Rente aus allen Zeiten in den Mitgliedstaaten zahlt. Sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, gewährt, be rechnet und zahlt Ihnen jeder Mitgliedstaat, in dem Sie versichert waren, nach seinen V  orschriften eine eigene Rente. Sie wird daher anteilige Leistung g  enannt. Ziel der Berechnung der anteiligen Leistung ist es, Sie so zu behandeln, als ob Sie Ihr gesamtes Versicherungs leben nur in einem Mitgliedstaat zurückgelegt hätten. Nachteile, die durch Lücken entstehen können, weil Sie in einem anderen Mitgliedstaat gearbeitet haben, sollen vermieden werden. Daher werden auch Ihre Zeiten 39



zum Beispiel aus Italien, Norwegen, der Schweiz oder Ungarn bei der Berechnung der anteiligen Leistung berücksichtigt. Erfüllen Sie die Voraussetzungen für eine Rente nur zusammen mit den Zeiten aus anderen Mitgliedstaaten, wird diese anteilige Rente berechnet und an Sie gezahlt. Eine weitere Berechnung allein aus deutschen Zeiten erfolgt nicht. Zu den Vorausset zungen für die deutschen Renten lesen Sie bitte das Kapitel „Die richtige Rente für Sie“ ab Seite 25.



Haben Sie bereits aus Ihren deutschen Zeiten einen Rentenanspruch, wird die Rente zusätzlich – zur Berechnung der anteiligen Leistung – auch nur aus den deutschen Zeiten berechnet. Das ist die Berechnung der autonomen Leistung.



Bitte beachten Sie: Wird Ihre Rente als autonome und als anteilige Leistung berechnet, werden die Zahlbeträge verglichen. Die höhere Rente wird Ihnen gezahlt. Ihr Rentenbescheid ist daher regelmäßig ein wenig umfangreicher, denn er enthält dann zwei Berech nungen.



Dieses Verfahren, bei dem die autonome und die anteilige Leistung oder nur die anteilige Leistung berechnet wird, führt jeder Träger in Europa durch, bei dem Sie Versicherungszeiten erworben haben.



In Bescheiden und Auskünften verwenden wir den Begriff „innerstaat liche Berechnung“. Das erscheint uns zweckmäßiger.



Die Berechnung einer autonomen Leistung Bei der Berechnung einer autonomen Leistung wirkt sich das Europarecht nicht aus; die Zeiten der anderen Mitgliedstaaten werden nicht berücksichtigt. Die Be rechnung wird so durchgeführt, als hätten Sie immer nur in Deutschland gearbeitet. Die Höhe Ihrer deutschen Rente richtet sich im Wesentlichen nach der Höhe Ihrer Einkommen, für die Sie während Ihres Versicherungs lebens in Deutschland Beiträge gezahlt haben. Zum Zeitpunkt der Berechnung stehen drei Faktoren der 40



Rentenformel fest: der Zugangsfaktor, der aktuelle Rentenwert und der Rentenartfaktor. Ihre individuellen Entgeltpunkte müssen noch ermittelt werden. Die Rentenformel aktueller Renten Monatliche Entgelt Zugangs = × × × Rentenwert artfaktor Rentenhöhe punkte faktor



Bitte lesen Sie auch unsere Broschüre „Rente: So wird sie berechnet“.



Die Entgeltpunkte werden im Wesentlichen durch das von Ihnen in den einzelnen Jahren erzielte Einkommen bestimmt. Hinzu kommen freiwillige Beiträge, die zunächst in Entgelte umgerechnet werden, und Entgelt punkte mit einem vorgegebenen Wert (zum Beispiel für Kindererziehungszeiten). Ihre Einkommen werden Jahr für Jahr mit dem Durchschnittseinkommen aller Ver sicherten ins Verhältnis gesetzt. Entsprach Ihr Einkom men dem Durchschnittseinkommen, so erhalten Sie dafür einen Entgeltpunkt. Bei geringerem Einkommen entsprechend weniger und bei höherem entsprechend mehr Entgeltpunkte. Verdienste für Beschäftigungen in den neuen Bundes ländern werden mittels eines festgelegten Faktors auf das Niveau angehoben, das in den alten Bundesländern gilt. Die so ermittelten Entgeltpunkte heißen Entgelt punkte (Ost). Beitragsfreie Zeiten werden ebenfalls mit Entgeltpunk ten bewertet. Die Bewertung dieser Zeiten richtet sich nach der Höhe Ihrer Einkommen und der Anzahl der Versicherungszeiten während des gesamten Versiche rungslebens. Zum Schluss werden alle ermittelten Entgeltpunkte zusammengerechnet. Der Zugangsfaktor beträgt 1,0, wenn weder Zuschläge noch Abschläge zu berücksichtigen sind. Bei Alters renten vermindert er sich dauerhaft um 0,3 Prozent für jeden Monat, den Sie die Rente vor Erreichen der Alters 41



Die Regelalters grenze bei einem Rentenbeginn im Jahr 2017 liegt bei 65 Jahren und 6 Monaten. Diese Altersgrenze wird schrittweise auf das 67. Lebensjahr angehoben.



grenze für die Regelaltersrente vorzeitig in Anspruch nehmen (insgesamt höchstens um 14,4 Prozent). Bei Renten wegen Erwerbsminderung und bei Renten wegen Todes wird der Zugangsfaktor in der Regel für jeden Kalendermonat, den die Rente vor Vollendung der für Sie maßgeblichen Altersgrenze in Anspruch genom men wird, um 0,3 Prozent vermindert (höchstens jedoch um 10,8 Prozent). Einen Zuschlag erhalten Sie, wenn Sie zunächst auf Ihre Altersrente verzichten, obwohl Sie die Regelaltersgrenze schon erreicht haben. Mit dem aktuellen Rentenwert wird die Rentenhöhe angepasst und die Rentner an der wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt. Er drückt einen Wert aus, der der monatlichen Rente entspricht, die ein Durchschnitts verdiener in einem Jahr erreichen kann. Für Entgelt punkte (Ost) ist ein eigener aktueller Rentenwert (Ost) maßgebend.



Der Rentenartfaktor richtet sich nach der Rentenart: Renten wegen Alters



1,0



Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung



0,5



Renten wegen voller Erwerbsminderung



1,0



Erziehungsrenten



1,0



kleine Witwenrenten und kleine Witwerrenten bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehepartner gestorben ist („Sterbevierteljahr“)



1,0



anschließend



0,25



große Witwenrenten und große Witwerrenten bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehepartner gestorben ist („Sterbevierteljahr“)



1,0



anschließend



0,6* oder 0,55*



Halbwaisenrenten



0,1



Vollwaisenrenten



0,2



* Zum Rentenartfaktor von 0,6 oder 0,55 lesen Sie bitte Seite 31.
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Aus diesen einzelnen Bestandteilen wird dann nach der Rentenformel Ihre monatliche Rente berechnet.



In Bescheiden und Auskünften verwen den wir den Begriff „zwischenstaatliche Berechnung“. Das erscheint uns zweckmäßiger. Zur Antragstellung lesen Sie bitte auch die Seiten 51 bis 53.



Die Berechnung einer anteiligen Leistung Bei dieser Berechung wirkt sich das Europarecht aus. Hier werden neben den nach deutschen Regelungen anrechenbaren Zeiten auch Versicherungszeiten in anderen Mitgliedstaaten berücksichtigt. Diese Zeiten melden sich die Träger der Rentenversicherung in den Mitgliedstaaten gegenseitig, wenn Sie alle Länder, in denen Sie gearbeitet haben, bei der Antragstellung benennen. Die Träger unterscheiden bei der Meldung auch, ob es sich um Beitragszeiten oder beitragsfreie Zeiten handelt.



Bitte beachten Sie: Die Höhe der von Ihnen in den anderen Mitglied staaten gezahlten Beiträge oder das dort erzielte Einkommen spielt für die zwischenstaatliche Berechnung keine Rolle und wird nicht mitgeteilt.



Die Berechnung einer anteiligen Leistung führt dann jeder Mitgliedstaat nach seinen Bestimmungen durch.



43



Sie erfolgt in zwei Schritten über > einen theoretischen Betrag aus allen Zeiten in Europa und > den tatsächlichen Betrag aus dem Verhältnis der eigenen Versicherungszeiten zu den Versicherungs zeiten in allen Mitgliedstaaten. Theoretischer Betrag Für den theoretischen Betrag bewertet jeder Mitglied staat alle Zeiten aus den anderen Mitgliedstaaten wie seine eigenen.



Beitragsfreie Zeiten sind beispielsweise die Anrechnungs zeiten.



Da nur die Versicherungszeiten selbst gemeldet werden, können für die im Ausland erzielten Verdienste keine Entgeltpunkte berechnet werden. Alle Beitragszeiten aus den anderen Mitgliedstaaten erhalten daher inner halb der deutschen Rentenberechnung den Durch schnittswert der Entgeltpunkte aus deutschen Beiträgen. Beitragsfreie Zeiten aus anderen Mitgliedstaaten werden wie entsprechende deutsche Zeiten bewertet, für die keine Beiträge gezahlt wurden. Der theoretische Betrag der deutschen Rente errechnet sich dann aus allen Entgeltpunkten für deutsche und mitgliedstaat liche Zeiten. Beispiel: Anja K. hat in Deutschland, Österreich und Ungarn gearbeitet. Aus ihren deutschen Zeiten ergeben sich 25 Entgeltpunkte. Da sie in Deutschland 250 Monate gearbeitet hat, errechnet sich daraus ein Durchschnittswert von 0,1 Entgeltpunkten je Monat. Mit diesem Durchschnittswert werden die Zeiten in Österreich (150 Mona te) und Ungarn (100 Monate) bewertet.
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Im Übrigen wird die Berechnung nach derselben Rentenformel wie bei der Berechnung einer autonomen Leistung vorgenommen. Beispiel: Für Anja K. bedeutet das, dass ihre Monate in Österreich und Ungarn insgesamt 25 Entgelt punkte ergeben. Um ihren theoretischen Betrag zu berech nen, werden insgesamt 50 Ent geltpunkte in die Rentenformel eingesetzt.



Jeder Monat wird nur einmal berücksichtigt, auch wenn sich deutsche und Versicherungszeiten anderer Mitgliedstaaten überschneiden sollten, zum Beispiel bei einem Beschäftigungswechsel innerhalb eines Monats.



Bitte beachten Sie: Wir können Ihnen nur die Wirkung von Zeiten anderer Mitgliedstaaten in der deutschen Renten berechnung erläutern. Wenn Sie wissen möchten, wie die deutschen Zeiten beispielsweise in Ihrer französischen, italienischen oder polnischen Rente wirken, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Träger im Ausland. Gleich ist aber immer, dass fremde Zeiten wie die eigenen behandelt werden müssen.



Wenn Sie in einem Staat freiwillige Beiträge gezahlt haben, während Sie im anderen Mitgliedstaat gearbei tet und Pflichtbeiträge entrichtet haben, werden die freiwilligen Beiträge verdrängt. Sie erhöhen nicht den theoretischen Betrag, fallen jedoch auch nicht ersatzlos 45



weg. Aus ihnen wird ein eigener Rententeil ermittelt, der zu der anteiligen Rente hinzukommt. Tatsächlicher Betrag Nachdem der theoretische Betrag berechnet wurde, muss in einem zweiten Schritt verhindert werden, dass sämtliche Zeiten mehrfach bewertet werden. Das wäre der Fall, wenn jeder Träger eine Rente zahlen würde, die aus allen Zeiten berechnet wurde. Hierzu wird aus dem theoretischen Betrag anschließend der tatsächliche Betrag gebildet. Das geschieht anhand des Verhältnisses aus den eigenen Zeiten – bezogen auf den Träger, der gerade rechnet – zu allen Zeiten. Man bezeichnet dies als ProrataVerhältnis. Beide Berech nungsschritte ergeben die anteilige Leistung. Beispiel: Anja K. hat für ihre 500 Monate einen Wert von 50 Entgeltpunkten. Das ProrataVerhältnis ermittelt sich daher wie folgt: Deutschland



25 Entgeltpunkte zu 50 Entgeltpunkte = 50 Prozent



Österreich



150 Monate zu 500 Monate = 30 Prozent



Ungarn



100 Monate zu 500 Monate = 20 Prozent



Die Teilrenten aus Deutschland (50 Prozent), Österreich (30 Prozent) und Ungarn (20 Prozent) ergeben insge samt die europäische Gesamtversorgung. Die zwischen staatliche deutsche Rente berechnet sich aus 50 Entgeltpunkten × 50 Prozent = 25 Entgeltpunkte.
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Bei der Berechnung der deutschen anteiligen Rente ergibt sich das Verhältnis aus deutschen Zeiten zu allen Zeiten in Europa (einschließlich der deutschen Zeiten). Maßstab in der deutschen Rentenberechnung sind die jeweiligen Entgeltpunkte der Zeiten. In anderen Mit gliedstaaten ist die Anzahl der Monate maßgeblich. Die Berechnung einer anteiligen Leistung wirkt sich nicht in jedem Fall günstig aus. Sie ist regelmäßig dann höher als die Berechnung einer autonomen Leistung, wenn deutsche beitragsfreie Zeiten vorhanden sind und diese durch Zeiten anderer Mitgliedstaaten eine höhere Bewertung erhalten. Daher berechnet Ihr Versiche rungsträger regelmäßig zum Vergleich auch die autono me Rente, wenn Sie hierauf einen Anspruch allein aus deutschen Zeiten haben.



Bitte beachten Sie: Haben Sie in einem Mitgliedstaat nur kurze Zeit gearbeitet und für weniger als ein Jahr Versiche rungszeiten zurückgelegt, übernimmt der andere Mitgliedstaat diese Zeiten. Bei dessen Rentenbe rechnung entfällt dann die Berechnung der Teil rente. Das vermeidet sehr kleine Renten und vermindert den Verwaltungsaufwand. Sollte in dem betroffenen Mitgliedstaat aber schon aus diesen geringen Zeiten ohne Berücksichtigung der ande ren mitgliedstaatlichen Zeiten ein Rentenanspruch bestehen, können sie nicht von einem anderen Staat übernommen werden.



Das ProrataVerhältnis aus der Berechnung der anteili gen Leistung ist auch noch wichtig, wenn Einkommen oder Leistungen auf Ihre Rente angerechnet werden
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Über „Rente und Einkommen“ lesen Sie bitte ab Seite 33.



müssen. Denn bei der anteiligen Rente werden Bezugs größen für die Anrechnung (Grenzbeträge, Freibeträge, Anrechnungsbeträge, Hinzuverdienst, Hinzuverdienst deckel) nur mit diesem Pro-rata-Verhältnis angerech net. Das verändert die Höhe der Anrechnung und kann sich günstig auf die Rentenhöhe auswirken. Führen die anzurechnenden Einkünfte gleichzeitig zur Kürzung oder zum Wegfall Ihrer Hinterbliebenenrente in einem anderen Mitgliedstaat, so findet bei der Berechnung der autonomen deutschen Rente eine Anrechnung im Pro-rata-Verhältnis statt.
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Änderungen im Europarecht – Vorteile gehen nicht verloren Durch den Beitritt neuer Mitgliedstaaten erweitert sich der Anwendungsbe reich des Europarechts für alle Mitgliedstaaten. Unabhängig davon ist auch das Europarecht selbst in einem ständigen Wandel. Auch diese Änderungen können für Sie von Bedeutung sein. Aus diesem Grund besteht für Sie das Recht auf Überprüfung Ihrer Rente.



Konnte Ihnen bisher keine deutsche Rente gezahlt werden, weil Sie die Voraussetzungen nicht erfüllt haben, kann durch das Europarecht erstmals ein Anspruch entstehen. Auch nach dem Beitritt neuer Mitglied staaten kann sich für Sie erstmals ein deutscher An spruch ergeben, oder Ihre bisherige Rente kann sich erhöhen, wenn Sie Versicherungszeiten in den neuen Mitgliedstaaten vorweisen können. Daher gilt, dass mit dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten (zum Beispiel Kroatien zum 1. Juli 2013) oder der Anwendung des Europarechts für Sie die Möglichkeit besteht, die Rente überprüfen zu lassen. Das geht auch dann, wenn sich das Europarecht selbst ändert, wie zuletzt zum 1. Mai 2010.
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In allen Fällen erhalten Sie die Rente beziehungsweise die höhere Rente frühestens ab dem Stichtag, also dem Beitritt eines neuen Mitgliedstaats oder der Änderung im Europarecht. Sollten sich für Sie keine Vorteile ergeben, bleibt alles beim Alten.



Bitte beachten Sie: Sie haben zwei Jahre Zeit, nach dem Beitritt eines neuen Mitgliedstaats, dem Inkrafttreten des Europarechts oder einer Änderung im Europarecht einen Überprüfungsantrag zu stellen. Nach Ablauf der Zweijahresfrist beginnt die Rente beziehungs weise die höhere Rente erst mit dem Antragstag.



Lesen Sie hierzu das Kapitel „Das Europarecht“.



Durch eine Ergänzung im aktuellen Europarecht ab 1. Januar 2011 werden nun auch Drittstaatsangehörige, also Personen, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Staates der EU, des EWR oder der Schweiz besitzen, von dieser Rechtsanwendung erfasst. Eine Ausnahme besteht weiterhin lediglich bei der Beteiligung von Großbritannien und Nordirland. Seit 1. April 2012 ist das aktuelle Europarecht auch im Verhältnis zur Schweiz und seit 1. Juni 2012 im Verhältnis zu den Staaten des EWR anzuwenden.
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Rentenbeginn und Rentenantrag Ihre Renten aus der Deutschen Rentenversicherung und den anderen Mitgliedstaaten müssen Sie beantragen. Wir wollen Ihnen an dieser Stelle kurz erläutern, wann eine deutsche Rente beginnt, wo Sie Ihren Rentenan trag stellen können und welche Fristen Sie beachten sollten.



Ihre deutsche Rente beginnt im Regelfall mit dem Ersten des Kalendermonats, zu dessen Beginn Sie die Voraussetzungen erfüllen. Beispiel: Rita N. feiert am 12. Mai 2016 ihren 65. Geburtstag. Von diesem Zeitpunkt an hat sie alle Voraussetzungen erfüllt. Ihre Rente beginnt am 1. Juni 2016.



Bedingung ist jedoch, dass Sie Ihren Antrag innerhalb von drei Kalendermonaten nach Ablauf des Monats stellen, in dem Sie die Anspuchsvoraussetzungen erfüllen. Stellen Sie Ihren Antrag später, so beginnt Ihre Rente am Ersten des Antragsmonats. Der Zeitpunkt der Rentenantragsstellung ist sehr wichtig. Damit Ihnen keine Ansprüche verloren gehen, sollten Sie den Antrag immer rechtzeitig stellen.
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Beispiel: Rita N. stellt ihren Antrag erst im September 2016. Da alle Voraussetzungen bereits ab Mai 2016 vorliegen – also über drei Monate zuvor – beginnt ihre Rente erst am 1. September 2016.



Ausnahmen von dieser Regelung gibt es bei Erwerbs minderungs und Hinterbliebenenrenten. Eine zeitlich befristete Rente wegen Erwerbsminderung wird erst ab dem 7. Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminde rung gezahlt. Erfolgt die Antragstellung später als sieben Kalendermonate, beginnt die Rente mit dem Antrags monat. Eine Hinterbliebenenrente wird auch rückwir kend für bis zu zwölf Kalendermonate vor dem Monat, in dem die Rente beantragt wurde, gezahlt.



Wo Sie in Deutsch land Ihre Rente beantragen können, erfahren Sie ab Seite 59.



Wo kann ich den Rentenantrag stellen? Wohnen Sie in Deutschland, so stellen Sie Ihren Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Wohnen Sie in einem anderen Mitgliedstaat, so stellen Sie Ihren Antrag bitte beim dortigen Träger. Haben Sie in Ihrem Wohn staat aber gar keine Versicherungszeiten, können Sie den Antrag auch direkt in dem Staat stellen, in dem Sie zuletzt versichert waren. Wohnen Sie außerhalb der Mitgliedstaaten, so stellen Sie Ihren Antrag bitte bei dem Träger, bei dem Sie zuletzt versichert waren.



Bitte beachten Sie: In den anderen Mitgliedstaaten kann sich ein späterer, aber auch ein früherer Rentenbeginn als in Deutschland ergeben. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei den dortigen Trägern nach Ihren Ansprüchen, damit Ihnen keine Nachteile ent stehen.
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Stellen Sie in einem Mitgliedstaat einen Rentenantrag, gilt er für alle Mitgliedstaaten, in denen Sie Versiche rungszeiten zurückgelegt haben. Der Tag der Antrag stellung ist für alle Mitgliedstaaten verbindlich. Be antragen Sie zum Beispiel in Frankreich Ihre franzö sische Rente, so gilt dieser Antrag mit demselben Datum auch als Antrag auf Ihre deutsche Rente. Dies gilt aber nur, wenn Sie bei der Antragstellung auch alle Versicherungs und Wohnzeiten in anderen Mit gliedstaaten angeben. Tun Sie dies nicht oder erst verspätet, ist nicht der „erste“ Zeitpunkt der Antragstel lung verbindlich, sondern erst der Zeitpunkt, zu dem die fehlenden Angaben vervollständigt wurden oder ein neuer Antrag gestellt wurde. Unser Tipp: Bei Anträgen auf Altersrenten haben Sie die Möglich keit, die Feststellung der Leistung zu beschränken. Hier können Sie bestimmen, aus welchem Mitglied staat Sie bereits eine Altersrente erhalten möchten und aus welchem Mitgliedstaat noch nicht. Bitte geben Sie auf dem Rentenantrag einen entsprechenden Hinweis.
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Rentenzahlung ins Ausland Auch Rentnerinnen und Rentner können sich weitestgehend dort niederlas sen, wo es ihnen beliebt, wenn Sie ausreichende Existenzmittel und einen Krankenversicherungsschutz haben. Die deutsche Rente wandert dann mit.



Deutsche, Angehörige der Mitgliedstaaten und sonstige Staatsangehörige erhalten im Regelfall die volle deut sche Rente, auch wenn sie ihren Lebensmittelpunkt aus Deutschland in die anderen Mitgliedstaaten verlegt haben.



Bitte beachten Sie: Sie sind verpflichtet, uns mitzuteilen, wenn Sie Ihren dauerhaften Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat verlegen. Dies sollte rechtzeitig, etwa zwei Monate vorher geschehen.



Lesen Sie dazu auch unsere Broschüre „Das deutschpolni sche Sozialversiche rungsabkommen vom 9. Oktober 1975“.



Einschränkungen können sich für Sie ergeben, wenn Sie von Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat verzie hen und in Ihrer deutschen Rente auch ausländische Zeiten (wie etwa Versicherungszeiten nach dem deutsch polnischen Abkommen von 1975) enthalten sind.
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Unser Tipp: Um ganz sicherzugehen, dass sich Ihre Rente nicht mindert, sollten Sie sich bei Ihrem Rentenversiche rungsträger erkundigen, wenn Sie planen, auszuwan dern. Auch mit Ihrer Krankenkasse sollten Sie Kontakt aufnehmen, um zu klären, wie Sie weiter krankenver sichert sind.



Halten Sie sich dauerhaft außerhalb der Mitgliedstaaten auf, kann es zu Einschränkungen kommen. Das betrifft Rentner, in deren Rente auch Zeiten nach dem Fremd rentengesetz enthalten sind. Das sind zum Beispiel Zeiten, die Vertriebenen und Aussiedlern für ihre Zeiten in den osteuropäischen Herkunftsgebieten angerechnet werden.



BIC bedeutet „Bank Identifier Code“, IBAN bedeutet „International Bank Account Number“.



Wie erfolgt die Zahlung? Auch im Ausland erhalten Sie Ihre Rente monatlich. Sie kann auf Ihr Konto bei einem Geldinstitut in Deutsch land, in den Mitgliedstaaten oder im sonstigen Ausland gezahlt werden. Dafür benötigen wir Ihre internationale Bankleitzahl – BIC und Ihre internationale Konto nummer – IBAN, die Sie bei Ihrer Bank erfahren. Unser Tipp: In vielen Staaten prüfen wir einmal jährlich, ob Sie noch leben und wir die Rente weiter zahlen können. Bitte reichen Sie die Lebensbescheinigung umgehend ausgefüllt, unterschrieben und von einer der angege benen ausländischen Stellen bestätigt zurück, damit wir die Zahlung nicht unterbrechen müssen. Einige Staaten übermitteln uns auch Sterbefälle. Wir verzich ten dann in der Regel darauf, eine Lebensbescheini gung anzufordern.
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Bitte lesen Sie auch unsere Broschüre „Erwerbsminde rungsrente: Das Netz für alle Fälle“.



Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit Ihr Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbsmin derung oder wegen Erwerbsunfähigkeit kann in Abhän gigkeit von der Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt (zum Beispiel dem Angebot an Teilzeitstellen) entstan den sein. Verlegen Sie Ihren Lebensmittelpunkt aus Deutschland oder den Mitgliedstaaten ins sonstige Ausland, steht Ihnen in einem solchen Fall nur noch die niedrigere Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung oder wegen Berufsunfähigkeit zu.
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Rentner und ihre Krankenversicherung Das Europarecht stellt sicher, dass Sie auch als Rentner gut versichert sind. Unabhängig davon, in welchem Mitgliedstaat Sie wohnen und wer Ihnen Ihre Rente zahlt, ist geregelt, wo Sie krankenversichert sind.



Leben Sie in Deutschland und erhalten eine deutsche Rente, gilt für Sie das deutsche Krankenversicherungs recht. Das trifft auch zu, wenn Sie noch eine Rente aus einem anderen Mitgliedstaat erhalten. Ihre auslän dische Rente wird dabei als beitragspflichtiges Einkom men berücksichtigt. Bei der Pflichtver sicherung behalten wir Ihre Beiträge von der Rente ein und leiten sie an Ihre Krankenkasse weiter.



Ob Sie als Rentner pflichtkranken und pflegeversichert sind, stellt Ihre Krankenkasse im Laufe der Rentenan tragstellung fest. Sind Sie freiwillig bei einer gesetz lichen Krankenversicherung oder privat kranken versichert, so können Sie einen Beitragszuschuss beantragen. Unser Tipp: Lesen Sie bitte auch das „Merkblatt über die Kranken versicherung der Rentner (KVdR) und Pflegeversiche rung“.
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Leben Sie in Deutschland, beziehen aber nur eine Rente aus einem anderen Mitgliedstaat, so können Sie in Deutschland trotzdem medizinische Leistungen erhalten, also beispielsweise zum Arzt gehen. Sie bleiben dann nach den Vorschriften des Mitgliedstaats krankenver sichert, von dem Sie Ihre Rente erhalten. Damit Sie medizinische Leistungen in Deutschland erhalten können, sollten Sie sich an Ihren auslän dischen Versicherungsträger wenden. Er wird Ihnen das weitere Vorgehen erläutern. Ihre Krankenversicherung im Mitgliedstaat Wenn Sie in einem anderen Mitgliedstaat leben und dort eine deutsche und eine Rente aus dem Wohnstaat erhalten, sind Sie nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats krankenversichert. Erhalten Sie im Mitgliedstaat nur eine deutsche Rente, so gilt für Sie das deutsche Recht. Damit Sie im anderen Mitgliedstaat medizinische Leistungen in Anspruch nehmen können, sollten Sie mit Ihrer deutschen Krankenkasse abstim men, was dabei zu beachten ist. Freiwillige Mitglieder der gesetzlichen deutschen Krankenversicherung oder privat Krankenversicherte können auch bei Wohnsitz in einem anderen Mitglied staat einen Beitragszuschuss beantragen, sofern nicht bereits eine Krankenversicherungspflicht im Ausland besteht. Unser Tipp: Bitte teilen Sie sowohl Ihrer deutschen Krankenkasse als auch Ihrem deutschen Rentenversicherungsträger mit, wenn Sie umziehen wollen.
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Ihre Ansprechpartner in Deutschland Anfragen und Anträge – mit Bezug zum Europarecht – werden in Deutsch land von verschiedenen Versicherungsträgern bearbeitet. Haben Sie in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gewohnt oder gearbeitet, werden Sie entweder von der Deutschen Rentenversicherung Bund, der Deutschen Rentenversicherung KnappschaftBahnSee oder einem Träger der Deutschen Rentenversicherung in den Regionen betreut.



Grundsätzlich ist für Sie der Versicherungsträger zuständig, zu dem Sie Ihre deutschen Beiträge gezahlt haben. Unser Tipp: Haben Sie noch keine deutschen Beiträge gezahlt, wen den Sie sich bitte an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Sie ermittelt den zuständigen Träger für Sie.



Haben Sie Ihren letzten deutschen Beitrag an die Deutsche Rentenversicherung Bund gezahlt, wenden Sie sich bitte an diesen Versicherungsträger. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mindestens einen deutschen Beitrag zur Deutschen Rentenversicherung KnappschaftBahnSee gezahlt haben, ist sie für Sie der richtige Ansprechpartner. 59



Bitte beachten Sie: Die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Deutsche Rentenversicherung KnappschaftBahn See sind für alle Mitgliedstaaten zuständig.



Wenn Sie Ihren letzten deutschen Beitrag an einen Regionalträger gezahlt haben, werden Sie von dem Regionalträger betreut, der für den jeweiligen Mitglied staat zuständig ist. Die Zuständigkeit der Regionalträger richtet sich grund sätzlich danach, in welchem Mitgliedstaat der letzte Beitrag gezahlt wurde: Überblick über die Zuständigkeit der Regionalträger letzter Beitrag in



zuständiger Rentenversicherungsträger



Belgien



Deutsche Rentenversicherung Rheinland



Bulgarien



Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Standort Halle



Dänemark



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Lübeck



Estland



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Neubrandenburg



Finnland



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Lübeck



Frankreich



Deutsche Rentenversicherung RheinlandPfalz



Griechenland



Deutsche Rentenversicherung BadenWürttemberg, Standort Stuttgart



Großbritannien



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Hamburg



und Nordirland Irland



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Hamburg



Island



Deutsche Rentenversicherung Westfalen



Italien



Deutsche Rentenversicherung Schwaben



Kroatien



Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Standort Landshut



Lettland



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Neubrandenburg



Liechtenstein



Deutsche Rentenversicherung BadenWürttemberg, Standort Karlsruhe



Litauen



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Neubrandenburg



Luxemburg



Deutsche Rentenversicherung RheinlandPfalz
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letzter Beitrag in



zuständiger Rentenversicherungsträger



Malta



Deutsche Rentenversicherung Schwaben



Niederlande



Deutsche Rentenversicherung Westfalen



Norwegen



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Lübeck



Österreich



Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Standort München



Polen



Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg, Standort Berlin



Portugal



Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, Standort Würzburg



Rumänien



Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, Standort Würzburg



Schweden



Deutsche Rentenversicherung Nord, Standort Lübeck



Schweiz



Deutsche Rentenversicherung BadenWürttemberg, Standort Karlsruhe



Slowakei



Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Standort Landshut



Slowenien



Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Standort Landshut



Spanien



Deutsche Rentenversicherung Rheinland



Tschechien



Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, Standort Landshut



Ungarn



Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, Standort Erfurt



Zypern



Deutsche Rentenversicherung BadenWürttemberg, Standort Stuttgart



Die Anschriften und Rufnummern der einzelnen Stand orte der Versicherungsträger finden Sie im Internet unter www.deutscherentenversicherung.de, Rubrik Wir über uns > Anschriften und Telefonnummern.



Bitte beachten Sie: In Ausnahmefällen kann sich im Verhältnis zu Frankreich, Italien und Luxemburg die Zuständig keit der Deutschen Rentenversicherung Saarland ergeben.



Sollten Sie in mehreren Mitgliedstaaten gearbeitet oder gelebt haben, wenden Sie sich bitte an den Regional träger, der für den Mitgliedstaat zuständig ist, in dem Sie zuletzt gewohnt beziehungsweise gearbeitet haben.
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Internationale Beratungstage Übrigens: Mit vielen Versicherungsträgern aus den ande ren Mitgliedstaaten finden regelmäßig internationale Be ratungstage im In- und Ausland statt. Hier bietet sich Ihnen die Chance, vor Ort Ihre Fragen zu klären und sich über I hre Ansprüche auch aus den anderen Ländern zu informieren. Alle Termine finden Sie auf unserer Internetseite www.deutsche-rentenversicherung.de unter der Rubrik Services > Kontakt und Beratung > Beratung vor Ort > Internationale Beratungstage. Wenn Sie einen Beratungstag nutzen wollen, bietet es sich an, telefonisch einen Beratungstermin zu verein baren. Freiwillige Versicherung Wenn Sie die freiwillige Versicherung beantragen wollen, wenden Sie sich bitte an den Versicherungs träger, der Ihr Versicherungskonto führt. Die Mitgliedstaaten finden Sie auf der Seite 4.



Wohnen Sie nicht mehr in Deutschland, aber in einem anderen Mitgliedstaat, stellen Sie den Antrag auf freiwillige Versicherung bitte beim zuständigen Regio nalträger. Waren Sie zuvor bei der Deutschen Renten versicherung Bund oder der Deutschen Rentenversiche rung Knappschaft-Bahn-See versichert, ist diese weiterhin für Sie zuständig. 62



Bitte lesen Sie unser Kapitel „Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversiche rung“.



Wohnen Sie außerhalb der Mitgliedstaaten, erfragen Sie bitte den zuständigen Versicherungsträger bei der Deutschen Rentenversicherung. Wohnen Sie in Deutschland und haben Sie noch nie Bei träge zur gesetzlichen Rentenversicherung in Deutsch land gezahlt, können Sie den Antrag bei jedem Versiche rungsträger stellen.
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Nur einen Schritt entfernt: Ihre Rentenversicherung Sie haben noch Fragen? Sie benötigen Informationen oder wünschen eine individuelle Beratung? Wir sind für Sie da: kompetent, neutral, kostenlos.



Mit unseren Informationsbroschüren Unser Angebot an Broschüren ist breit gefächert. Was Sie interessiert, kön nen Sie auf www.deutscherentenversicherung.de bestellen oder herunter laden. Hier weisen wir auch auf besondere Beratungsangebote hin. Am Telefon Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. Dort können Sie auch Informationsmaterial und Formulare bestellen oder den passenden Ansprechpartner vor Ort erfragen. Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800. Im Internet Unser Angebot unter www.deutscherentenversicherung.de steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Sie können sich über viele Themen in formieren sowie Vordrucke und Broschüren herunterladen oder bestellen. Mit unseren OnlineDiensten können Sie sicher von zu Hause aus Ihre Angelegenheiten erledigen. Im persönlichen Gespräch Ihre nächstgelegene Auskunfts und Beratungsstelle finden Sie auf der Startseite unseres Internets oder Sie erfragen sie am Servicetelefon. Dort können Sie auch bequem einen Termin vereinbaren oder Sie buchen ihn online. Mobil hilft Ihnen unsere App iRente. Versichertenberater und Versichertenälteste Auch unsere ehrenamtlich tätigen Versichertenberater und Versicherten ältesten sind in unmittelbarer Nachbarschaft für Sie da und helfen Ihnen beispielsweise beim Ausfüllen von Antragsformularen. Ihr kurzer Draht zu uns 0800 1000 4800 (kostenlose Nummer für Deutschland) www.deutscherentenversicherung.de info@deutscherentenversicherung.de
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Mehrsprachige Beratungen können wir leider nur auf den Internationalen Beratungstagen anbieten. Die Termine finden Sie im Internet. Unsere Partner In den Gemeinsamen Servicestellen für Rehabilitation beraten wir Sie in allen Fragen zur Rehabilitation zusammen mit anderen Leistungsträgern. Auch bei den Versicherungsämtern der Städte und Gemeinden können Sie Ihren Rentenantrag stellen, Vordrucke erhalten oder Ihre Versicherungs unterlagen weiterleiten lassen.



Die Träger der Deutschen Rentenversicherung Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg



Gartenstraße 105 76135 Karlsruhe Telefon 0721 825-0



Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd



Am Alten Viehmarkt 2 84028 Landshut Telefon 0871 81-0



Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg



Bertha-von-Suttner-Straße 1 15236 Frankfurt (Oder) Telefon 0335 551-0



Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover



Lange Weihe 6 30880 Laatzen Telefon 0511 829-0



Deutsche Rentenversicherung Hessen



Städelstraße 28 60596 Frankfurt am Main Telefon 069 6052-0



Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland



Georg-Schumann-Straße 146 04159 Leipzig Telefon 0341 550-55



Deutsche Rentenversicherung Nord



Ziegelstraße 150 23556 Lübeck Telefon 0451 485-0
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Deutsche Rentenversicherung Nordbayern



Wittelsbacherring 11 95444 Bayreuth Telefon 0921 6070



Deutsche Rentenversicherung OldenburgBremen



Huntestraße 11 26135 Oldenburg Telefon 0441 9270



Deutsche Rentenversicherung Rheinland



Königsallee 71 40215 Düsseldorf Telefon 0211 9370



Deutsche Rentenversicherung RheinlandPfalz



Eichendorffstraße 46 67346 Speyer Telefon 06232 170



Deutsche Rentenversicherung Saarland



MartinLutherStraße 24 66111 Saarbrücken Telefon 0681 30930



Deutsche Rentenversicherung Schwaben



Dieselstraße 9 86154 Augsburg Telefon 0821 5000



Deutsche Rentenversicherung Westfalen



Gartenstraße 194 48147 Münster Telefon 0251 2380



Deutsche Rentenversicherung Bund



Ruhrstraße 2 10709 Berlin Telefon 030 8650



Deutsche Rentenversicherung KnappschaftBahnSee



Pieperstraße 1428 44789 Bochum Telefon 0234 3040



QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave Incorporated.
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Impressum Herausgeber: Deutsche Rentenversicherung Bund Geschäftsbereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation 10709 Berlin, Ruhrstraße 2 Postanschrift: 10704 Berlin Telefon: 030 8650, Fax: 030 86527379 Internet: www.deutscherentenversicherung.de EMail: drv@drvbund.de DeMail: DeMail@drvbund.demail.de Fotos: Bildarchiv Deutsche Rentenversicherung Bund Druck: Fa. H. Heenemann GmbH & Co., Berlin 6. Auflage (1/2017), Nr. 701 Diese Broschüre ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Rentenversicherung; sie wird grundsätzlich kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. QR Code ist eine eingetragene Marke der Denso Wave Incorporated.



Die gesetzliche Rente ist und bleibt der wichtigste Baustein für die Alters sicherung. Kompetenter Partner in Sachen Altersvorsorge ist die Deutsche Rentenversicherung. Sie betreut mehr als 53 Millionen Versicherte und fast 21 Millionen Rentner. Die Broschüre ist Teil unseres u  mfangreichen Beratungsangebotes. Wir informieren. Wir beraten. Wir helfen. D  ie Deutsche Rentenversicherung.



Größe: 100 % (bei A5 > 71%)



























Empfehlen Sie Dokumente












Leben und arbeiten in Europa - Deutsche Rentenversicherung 

Ihr kurzer Draht zu uns. 0800 1000 4800 (kostenlose Nummer fÃ¼r Deutschland) www. deutscherentenversicherung.de · info@ deutscherentenversicherung. de ...










 








Leben und Arbeiten in Bayern, Deutschland ... - Sepe 

Arbeitsvertrag: unbefristet. â€¢ Arbeitszeit: Vollzeit 40h Woche. â€¢ Unterkunft kann gestellt werden. â€¢ KrÃ¤fte die nicht im Ort wohnen, benÃ¶tigen einen Pkw zum ...










 








Bachelor- Studiengang - Deutsche Rentenversicherung 

unserer Kunden, Auskunft und Beratung, ist fÃ¼r uns eine Aufgabe, die wir gern wahrnehmen. Wir betreuen â€¦mehr als 232.000 Menschen vom Eintritt in.










 








Hinterbliebenenrente - Deutsche Rentenversicherung 

Hier hilft die gesetzliche Rentenversicherung mit verschiedenen. Leistungen. Stirbt Ihr Ehepartner, kÃ¶nnen Sie Anspruch auf eine Witwen- oder Witwer- rente haben. Verlieren Kinder unter 18 Jahren einen Elternteil, kÃ¶nnen sie eine Waisenrente bekomm










 








G0612 PDF - Deutsche Rentenversicherung 

Name, Vorname der Person, aus deren Versicherung die Leistung beantragt wird ... Ohne pathologischen Befund sind folgende Organsysteme: von der Norm ...










 








Rahmenkonzeption - Deutsche Rentenversicherung 

KTL D052 Training von sozialer Kompetenz. â€¢ KTL D053 Bewerbungstraining. â€“ Ergotherapie, Arbeitstherapie und andere funktionelle Therapie, zum Beispiel.










 








G0581 DRV - Deutsche Rentenversicherung 

29.09.2016 - Ich versichere, dass ich sÃ¤mtliche Angaben wahrheitsgemÃ¤ÃŸ nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ...










 








V0210 Internetformular Deutsche Rentenversicherung 

Hinweis: Um Ihnen die erwÃ¼nschte Auskunft erteilen zu kÃ¶nnen, benÃ¶tigen wir aufgrund des Sechsten Buches des. Sozialgesetzbuches - Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI) - von Ihnen einige wichtige Informationen und. Unterlagen. Wir mÃ¶chten Sie 










 








Reha-Bericht 2015 - Deutsche Rentenversicherung 

meinen Gesundheitszustands an, erleben sich als leistungsfÃ¤higer in Beruf ... Konto bei der Rentenversicherung eingingen (â€žlÃ¼ckenhafte BeitrÃ¤geâ€œ). Die.










 








deutsche rentenversicherung basis der ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Deutsche. Rentenversicherung Basis Der Altersvorsorge Grundwissen Und Beispiele Far Die. Beratungspraxis Rechtsstand 










 








Sicher leben in Europa - CDU 

ein, Telefon und Internet in ganz Europa besser zu sichern. Die CDU steht für eine erfolgreiche und verant- wortungsvolle Sicherheitspolitik. Sicher leben in ...










 








Mit Medien leben und arbeiten - Uni Bielefeld 

25.10.2016 - von andreas götz, architekt beim Bau- herrn ..... wiedergeben und die kilometer zwischen den partnern mit mehr gefühlen pflastern sollen. also, ...










 








Irina Zuboff Leben und arbeiten in den Niederlanden 

Die laufende Einarbeitung von Ã„nderun- gen und ErgÃ¤nzungen garantiert stets optimale AktualitÃ¤t und Rechtssicherheit. Zusatzservice fÃ¼r alle Leser: regelmÃ¤ÃŸige Redaktionssprechstunde. VlB-Titelmeldung. Irina Zuboff. Leben und arbeiten in den Ni










 








Leben und Arbeiten in Bayern, Deutschland Hotelfachmann ... - Sepe 

Mail: [email protected]. Internet: www.zav.de. Hotelfachmann/-frau (ID: KMH-399). Das Hotel ist das Flagg










 








CentralÂ» wohnen, arbeiten und leben in ... - Andermatt Swiss Alps 

20.10.2017 - Teilinbetriebnahme mit Hallen- und Perrongeschoss ist bereits im Dezember 2018 vorgesehen. Im November 2019 soll das Â«CentralÂ» vollstÃ¤ndig in Betrieb sein. FÃ¼r das. Vorhaben sind Investitionen in HÃ¶he von rund 30 Millionen Schweizer










 








Christina Klein Leben und arbeiten in Kanada - Buch.de 

10.2 Deutsche Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 10.3 UniversitÃ¤ten und Colleges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68. 11. Die Einreise .










 








leben und arbeiten in mexiko ein ratgeber mit ... AWS 

This particular Leben Und Arbeiten In Mexiko Ein Ratgeber Mit Praktischen Informationen Und Nutzlichen Tipps. Aufenthaltsgenehmigung PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional 










 








Christina Klein Leben und arbeiten in Kanada - PDFDOKUMENT.COM 

3.5.2.1 Limited Partnership â€“ begrenzte Partnerschaft . . . . . 29. 3.5.2.2 Limited Liability Partnership â€“ Partnerschaft mit begrenzter Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 3.5.3 Corporations .... 5.5.1 Family class: Spouses










 








Irina Zuboff Leben und arbeiten in den Niederlanden 

34. 4.5 Medizinische Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 4.6 Schwangerschaftsabbruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 4.7 Sterbehilfe .










 








stil und etikette handbuch venezuela leben arbeiten 

Are you looking for stil und etikette handbuch venezuela leben arbeiten im PDF?. If you are areader who likes to download stil und etikette handbuch venezuela ...










 








Mit Medien leben und arbeiten - Uni Bielefeld 

25.10.2016 - zur Verbesserung der eigenen PrÃ¤sentations-Skills, gemeinsame Aktionen wie Geocaching oder Bewerbungstrainings erweitern den eigenen ...










 








Auf den Punkt gebracht: Meldungen - Deutsche Rentenversicherung 

21.04.2017 - durch ErklÃ¤rung gegenÃ¼ber ihrem Arbeitgeber auf die ab diesem Zeitpunkt ...... jahres auf lÃ¤ngstens 2 Monate oder 50 Arbeits- tage (vom 1.










 








Ergebnisse auf einen Blick 2017 - Deutsche Rentenversicherung 

Deutschen Rentenversicherung. BND_FY_609056_00. Rentenzugang. Stand: Juli 2017. Ergebnisse auf einen Blick 2017. > Versicherte, Rentenbestand ...










 








summa summarum Heft 05 13 - Deutsche Rentenversicherung 

14.05.2013 - Bitte umsteigen! summa summarum online. 16. Vorletzte ... Der dritte bundesunmittelbare Unfallversicherungs- trÃ¤ger, die Unfallkasse Post und ...
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